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den 12. April 1918. 

Amtlicher Teil. 
ZI. 1bl9/Reg. 

Kundmachung. 
Seine Durchlaucht der regierende Fürst haben 

den bischöflichen Landesvikar, Kanonikus Johann 
Baptist Büchel in Vaduz, den fürstlichen Sani-
tätsrat Dr. Albert Schädler in Vaduz und den 
Vorsteher - Stellvertreter Johann Wohlweud in 
Schellenberg für die nächste vierjährige Landtags-
Periode zum Landtagsabgeordneten gnädigst zu er-
nennen geruht. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 8. April 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 8/Präs. 
Kundmachung. 

Seine Durchlaucht der regierende Fürst haben den 
Ortsvorsteher Emil B a t l i n e r  in Mauren zum 
Landrate gnädigst zu ernennen geruht. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 8. April 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
_ gez. Jmhof. 
Zi. 1538/Reg. 

Kundmachung. 
Mit Rücksicht auf neuerliche Einführung der „Som-

merszeit" auf den österreichischen Eisenbahnlinien 
fallen die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge 
«nd der Postwagen in Liechtenstein vom 15. d. M .  
ab bis 16. September 1918 gegen die Ortszeit um 
eine Stunde früher. 

I m  Uebrigen tritt in der bisherigen Zeiteinteilung 
im Fürstentume gleich wie in der Schweiz bis auf 
weiteres eine Aenderung nicht ein. Die Amtsstunden 
der hiesigen Behörden und Aemter mit Ausnahme 
der Bahnämter richten sich daher auch weiterhin 
nach der hiesigen Ortszeit. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 9. April 1918. 

Der fürftl. Landesverweser: 
. gez. Jmhof. 

Z. 766. 
Aufforderung. 

Nach § 3 des Gesetzes vom 21. Jänner 1918 
L. G. Bl. Nr. 5 betreffend die Konsortenwälder in 

der Gemeinde Triesenberg ergßht an alle jene, welche 
ein Eigentumsrecht an folgchden Grundstücken in 
Guggerboden, Flur 31 der Gemeinde Triesenberg, 
nämlich Kat. Nr. 22, 77, 88? 92, 141, 142, 150, 
150a, 151, 151a, 151b, 191c, 157, 158,158 a, 
176, 176a, 178, 178», 179, 179 a, 180, 180 a, 
181, 182, 183, 184, 185 ansprechen, ihre Rechte 
in der Zeit vom 1. Mai bis 1. August 1918 beim 
gefertigten Gerichte anzumelden und, soferne bei den 
Vergleichsverhandlungen darüber eine gütliche Ver-
einbarung nicht erzielt werden sollte, binnen einer 
weitern am I.August 1918 beginnenden Frist von 
6 Monaten im Prozeßwege gegen die Gemeinde 
Triesenberg anhängig zu machen, widrigenfalls an-
genommen würde, daß sie auf ihre Rechte zu Gunsten 
der Gemeinde Triesenberg verzichten. 

Von Beginn der ersten Frist an erliegt eine Kopie 
des in Frage kommenden Blattes der Katastralmappe 
beim Ortsvorsteher in Triesenberg zur Einsichtnahme. 

Das Landgericht wird, zur gütlichen Regelung 
dieser Angelegenheit nach Bedarf einige Gerichts-
tage in Triesenberg abhalten. 

Das Nähere wird rechtzeitig verlautbart werden. 
Fstl. l. Landgericht. 

Vaduz, am 4. April 1918. 
Dr. Thurnher. 

Nichtamtlicher Teil. 

Ier neue Landtag. 
Unser Landtag ist nun ovllzÄhlig. M e  ein sich-

tigen und dankbare:: LiechteWeiner können sich 
der Ernennung der Herren Kanonikus Büchel, 
Sanitätsrat Dr. Schädler und BorWherstelloer--
treter WohiÜoend zu Landtagsabgeordneten nur 
herzlich freuen. 

Seiner Durchlaucht dem regierenden Fürsten 
wird es zur Whien Befriedigung gereicht haben, 
Männer wie die vbgenannten, der Ehre des Land--
tagssessel teiWstig feü wachen. ,JU doch männiglich 
beak:rnt, welchi iyohe Verdienst sich die Herren 
Kanonikus Büchel und Sanidätsrat Dr. 'Schädler 
auf Drer langen Lebensbahn um unser Land 
schon erworben, und Herrn Wohlwend kennen 
wir als der iVesten einen ibtomi Unterland. Bei 
der Ernennung der beiden erstgenannten Herren 
wird wvhll auch der Um.stand mitbestimmend gewe
sen sein, daß dieselben S. ^Durchl. persönlich aufs 

Vorteilhaftere bekannt sind: Beide widmeten M e  
Kräfte schon viele Jahre dem Wohle des Lan-
des, beide durften schjon des öftern Seine Durchs 
laucht in Audienzen, persönlich sprechen, beide 
verwendeten sich schon recht oft bei Seiner Durch--
laucht für BittMler aus dem Lande. Und anläß
lich der Ernennung des Herrn Dr. Älbert Schäd
ler zUm fürjM Sanitätsrat im Jahre 1911 wurde 
jiion Seiner Durchlaucht der Wunschi ausgedrückt, 
Herr Dr. Schädler möge seine Kräfte auch ferner-
hin nioch lange dem Lande zur Verfügung stallen.. Hr. 
Kanonikus Büchel aber i,st der erste Vertreter der 
jGeijstlichkeit in unserem Lande und zugleich! um 
bestritten der erste Schulmann Liechtensteins. 
Ueberdies war Herr Kanonikus Büchel früher viele 
Jahre Mitglied des Landtages und sogar Vize-
Präsident desselben. Herr Wohlwend endlich der-
bindet mit vorzüglicher Bildung eine sehr gute 
Landwirtschaftliche Praxis. 

So ist denn unsere neue Volksvertretung so 
zusammengesetzt, daß wir klaren Auges in die 
Zukunft blicken dürfen in der freudigen Zuver-
ficht mtb Gewißheit, daß auch dieser unser neuer 
Landtag raten und taten wird zum WoMe unfe-
res lieben Ländchens. 

Wir unserseits werden uns die Freiheit nehmen, 
den künftigen Beratungen des neuen Landtages 
gegenüber das Recht der freien Minungsäuße-
ruug anzuwenden. Wo' wir glauben, Kritik sei 
am Platze, werden ww solche Wen, sachlich, nicht 
aus ileinNcher Kritiksucht. Uber auch Worte der 
Anerkennung und Zustimmung werden wir uns 
gestatten überall' dort, wo wir sie berechtigt 
finden. 

Den eiMlnen Herren Abgeordneten neide»: wir 
den LandtagssiA nicht'. Sie lMen pfle eine schwere 
Verantwvrwng auf sich genommen in diesen 
ernsten, hochwichtigen Zeiten, die auch an unse
rem Ländchen Nicht spurlos vvrüber gelhen kön-
nen. Besonders die beiden Senioren Kanonikus 
Büchel und Sanitatsrat Dr. Schädler bringen 
ein nicht zu unterschätzendes Opfer, wenn 
sie in ihren Zahren, nach so'oiel gemeinnütziger 
Arbeit, ihr Wissen und Können noch auf den 
Altar des Baterlandes legen. 

Und so begrüßen wir unsere neue Volksvertre
tung in ihrer Wesamtheit und wünschen ihrGiot-
tes Segen !zu gedeMcher Arbeit K>u Nutzen und 
Frommen des hehren Liechtensteiner V^terlan-
des. ! 

Aort schritte in der Landwirtschast. 
Einiges über Wechselwirtschaft. 

Mit besonderer Berücksichtigung liechtensteinischer Verhältnisse. 
(Von Ado l f  Schädler, Gutsinspektor.) 

Fortsetzung;. 
2. D a s  Schälen oder Struchen. 

Ts iist eine bekannte Tatsache, daß, der Boden 
sich nach der Werntung einer Feldftucht in einem 
Lockern und krümeligen Zu-stand befindet und zwar 
in einem umso bessern, je schöner die abgeerntete 
Frucht lffand. Es ist das die Wlge «der Beschattung 
des Bodens durchs die Ueldfruicht. Tier Boden gc$i 
am Schatten auf, weil die Pflanzen einem Au 
starken Austrocknen gleich wie einem Zusammen-
schlämmen durch den Regen vorbeugen. Unterläßt 
man dkn Boden nach der Ernte sich sekblst, so 
fällt er infolge der wechselnden Einwirkung Äon 
iAustwcknung und Regengüssen rasch wieder Zu
sammen; er wich zaihte und fest). DeshvW ist es 
notwendig, dem Moden diesen günstigen Zustand 
gleich nach der Crnte zu erhmten und das ge-
schieht durch das Struchen, richtiger Schälen der 
Getreidqshoffeln, durch ein breites, flaches Pflü-
gen, das auch in Kezug auf die UnkranAekämp-

fung sehr notwendig ist. Die Unkrautsamen gehen I 
infolge des Schälens auf und werden dann durch I 
die nachfolgende Saat- oder Winterfurche zer-
stört. Will man das Schälen zur größten Wir-
kung bringen, so nehine man es sofort' nachj der 
Ernte vor. Der Schälpslug sollte schvn am lernte-
wagen hängen. I n  wenigen Tagen der !BIoden 
oft schon wieder zusammengefallen; er hat seine 
günstigste Beschaffenheit verloren und es ist da-
her kein Gebiot wörtlicher zu nehmen, als' das-
jenige, das besagt, man müsse den Pflug an 
den Erntewag'en hängen. '.Stellt sich, auf den 
Schälfurchen bald nach dem Schälen viel. Unkraut 
ein, so egge man das Feld scharsi durch, lasse, 
es dann aber bis 'zum Saat- oder Winterpflügen 
ruhen. Witt Vloßes durchwühlten des Rodens mit 
Kultivator oder Grupper ersetzt die Schälfurche 
nicht. Der Bioden sollte gewendet werden. Nach! 
jeden: Getreide sollte sofort gLirucht werden. 

Z. Was Egg e n. 
Auch das Eggen darf nur ©ei hinreichend abge

trocknetem Boden vorgenommen werden. Das 
Eggen erfolgt !zu verschiedenen 'Zwecken, so £ B. 
zu r  Herr ich t u n  g des Saa  t'beetes durch 
das sog. Vorigen. Es i|flj namentlich Notwendig 
zur Herrichtung des Ackers für seine Sämereien 

(Weißrüben, Klee, Gras usw.), die man nachhier 
nur noch! leicht eineggt oder bloß, anwaljzt., iBeim 
'Getreide i$ ein Voreggen bei Uandsaat nur dann 
notwendig, wenn der Boden stark schvllig ist, 
wenn er in ganzen Balken aufgepflügt wurde-
Bioden, der in gutem Znstande gepflügt werden 
konnte, Gj so locker, daß, gleich Wev die Pflug-
furche gesät werden kann. 

Die Zurichtung istark scholligen ,Bodens er-
Hlgt durchi gr!oße, schwere Eggen, oder dann Wik 
Federzahnkultivatoren, Schollenbrecher (Ringel-
walizen) oder von Hand durch! das „Schallen", 
Sodann eggt man izur U n t e r b r i n g u n g  des 
S a a t g u t e s  und zwar umso leichter, je' feiner 
das Saatgut ijst.. Nach! Getreide wird, wenn nötig, 
zweimal scharf geeggt, nach Wee, Gras und! Rü
ben gibt man nur einen leich!ten EMeNstrich 
mit rückwärts geführter Hgge, sofern man die 
Unterbringung von Klee- und .Grassamen nicht 
einfach durch das Walsen besorgt. 

4. D a s  Walsen.  
Man wal>zt, um das Saatgut 'besser mit' der 

feuchten Erde in Verbindung flu fingen, und' fo 
das Keimen p beschleunigen (Kleegras, Wichen 

^usw.) und um das durch den Frioiŝ  aufMjogene 
Getreide wieder mit der Erde in -BerWunF M 


